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HVV-Cards zum Schuljahr 2022/2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für das neue Schuljahr 2022/2023 können ab sofort Anträge auf Schülerbeförderung gestellt werden. Die 

Anspruchsvoraussetzungen entnehmen Sie bitte der Satzung und dem Merkblatt auf der Internetseite der 

Schülerbeförderung. In welchen Fällen Sie für Ihr Kind einen neuen Antrag stellen müssen oder wie Sie 

einen Umzug oder Schulwechsel mitteilen, entnehmen Sie diesem Fragenkatalog: 

 

Bis wann muss der neue Antrag vorliegen? 

 Die Anträge müssen bis spätestens 04.06.2022 beim Landkreis Lüneburg online gestellt werden. Bei 

einer späteren Antragstellung kann die Fahrkarte nicht mehr rechtzeitig zu Beginn des neuen 

Schuljahres geliefert werden. 

 

Wer muss einen neuen Antrag stellen? 

Alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler: 

 der zukünftigen 1. und 5. Klassen   

 alle künftigen 10.-Klässler der Hauptschule Bleckede 

 des Sek. II-Bereiches  

 der Berufsbildenden Schulen (außer Auszubildende in einer betrieblichen Ausbildung) 

 die bislang keine HVV-Card durch den Landkreis Lüneburg erhalten haben und unabhängig von der 

Klassenstufe durch Umzug oder Schulwechsel zu diesem Personenkreis gehören. 

 

Wo und wie muss ich den Antrag für eine HVV Card stellen? 

 Den Antrag stellen Sie online auf unserer Internetseite -> Hier geht es zum Online-Antrag.  

 Sie müssen sich für die Beantragung online anmelden und dem Menü mit den auszufüllenden 

Feldern im Antrag folgen. Am Ende der Antragstellung muss ein Portraitbild des Kindes hochgeladen 

werden.  

 Nach Absenden des Antrages wird geprüft, ob die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und eine 

HVV-Card bestellt. Liegt kein Anspruch vor, erhalten Sie von uns eine schriftliche Ablehnung. 

 Die Sek.-II-Schülerinnen und Schüler erhalten einen Bescheid über die zu leistende Zuzahlung und 

der Zahlungsmodalitäten von uns. Bitte überweisen Sie ohne Bescheid selbständig keine Beträge. 
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Was passiert mit den Fahrkarten der Schülerinnen und Schüler, die von Klasse 6 auf Klasse 7 

wechseln? 

 Beim Wechsel von Klasse 6 auf 7 muss kein neuer Antrag gestellt werden! 

 alle 6.-Klässler, die eine Fahrkarte über den Landkreis Lüneburg erhalten haben, werden von uns 

geprüft, ob die Anspruchsvoraussetzung weiterhin besteht (ab Klasse 7 erhöht sich die 

Mindestentfernung von 3 km auf 4 km). Alle Schülerinnen und Schüler, die unterhalb der 4 km-

Grenze liegen, werden zum 31.07.2022 gekündigt. Alle Fahrkarten der Schülerinnen und Schüler 

über der 4 km-Grenze bleiben weiterhin gültig.  

 

Was passiert beim Übergang von Klasse 4 auf Klasse 5, bei den der Sek. II-Schülerinnen und 

Schüler und den Schülerinnen und Schülern an den BBS? 

 Diese Fahrkarten verlieren ihre Gültigkeit zum 31.07.2022 und müssen über den Online-Antrag neu 

beantragt werden.  

 

Was passiert mit den Fahrkarten der zukünftigen Klassen 2 - 4 und 7 - 10? 

 Diese Fahrkarten laufen unverändert weiter. Bitte KEINEN neuen Antrag stellen. Änderungen, wie 

z.B. Schulwechsel oder Wohnortwechsel bitte über den Änderungsantrag mitteilen. Der Antrag ist auf 

der Internetseite der Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Änderung HVV Card 

 Ausnahme Hauptschule Bleckede: Beim Wechsel in die Klasse 10 muss ein neuer Antrag gestellt 

werden. 

 

Was ist bei Wiederholung der Klasse zu tun? 

 Sollte eine Klassenstufe wiederholt werden, ist dies über den Änderungsantrag mitzuteilen, damit die 

Fahrkarte entsprechend lange weiterlaufen kann. Der Antrag ist auf der Internetseite der 

Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Änderung HVV Card 

 

Was muss geschehen, wenn nicht die im Antrag genannte Schule im neuen Schuljahr 2022/2023 

besucht wird oder der Antrag nicht korrekt ausgefüllt wurde?  

 Für diese Fälle bitte die Änderung über den Änderungsantrag mitteilen. Der Antrag ist auf der 

Internetseite der Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Änderung HVV Card 

 

Wie werden die Fahrkarten ausgeliefert? 

 Die Fahrkarten werden durch den Landkreis Lüneburg bestellt. Anschließend werden die Fahrkarten 

entsprechend der im Antrag genannten Schule zur Verteilung an die Schulen geschickt.  

 

Wie erhalte ich eine Ersatzfahrkarte? 

 Der Antrag für eine Ersatzfahrkarte ist auf der Internetseite der Schülerbeförderung zu finden. Nach 

Eingang des Antrages und der Bearbeitungsgebühr wird eine neue Fahrkarte bestellt. Für die 

Zwischenzeit müssen die Fahrten selbst gezahlt werden. Der Antrag ist auf der Internetseite der 

Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Ersatzkarte HVV Card 

 

Was ist bei einem Umzug/Schulwechsel der Schülerinnen und Schüler zu tun, die keinen neuen 

Antrag stellen müssen? 

 Bei einem Umzug oder Schulwechsel muss ein Änderungsantrag gestellt werden. Der Antrag ist auf 

der Internetseite der Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Änderung HVV Card 

 Ergibt sich am Umfang der Anspruchsberechtigung eine Änderung, wird eine neue Fahrkarte bestellt 

und über die Schule ausgehändigt.  

 Falls durch den Umzug/Schulwechsel kein Anspruch auf Schülerbeförderung mehr besteht, erhalten 

die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler einen Ablehnungsbescheid. 

Die Fahrkarte wird gesperrt und kann nicht mehr genutzt werden. Eine Rückgabe der Fahrkarte ist 

nicht erforderlich.  

 

Was ist bei defekten aber nicht beschädigten Fahrkarten zu tun? 

 Es kann passieren, dass eine gültige Fahrkarte im Bus als ungültig (d.h. die Karte zeigt weder rot 

noch grün an) auf dem Prüfterminal angezeigt wird. In diesem Fall muss ein Ersatzkartenantrag 

gestellt werden. Eine neue Karte wird vom Landkreis bestellt und kostenlos ersetzt. Der Antrag ist 

auf der Internetseite der Schülerbeförderung zu finden. -> Antrag Ersatz HVV Card 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag Ihr Team Schülerbeförderung 
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